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Information zur anwaltlichen Verschwiegenheit 

Als Rechtsanwalt unterliegen wir der anwaltlichen Schweigepflicht ge-
mäß den als Anlage beigefügten Bestimmungen.  

Die berufsrechtliche Verschwiegenheitspflicht gemäß § 43 a Abs. 2 
Bundesrechtsanwaltsordnung und § 2 Berufsordnung der Rechtsan-
wälte geht über die in § 203 Strafgesetzbuch geregelte allgemeine 
Schweigepflicht hinaus.  

Insbesondere umfasst die anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung 
folgendes:  

1. Die anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich 
nicht nur auf fremde Geheimnisse, sondern auch auf alle Tatsa-
chen, die dem Rechtsanwalt in Ausübung oder aus Anlass seiner 
Tätigkeit anvertraut oder bekannt werden, so auch schon auf die 
Tatsache, dass dem Rechtsanwalt ein bestimmtes Mandat erteilt 
worden ist. 

2. Die anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich ins-
besondere auch auf die bei seiner Tätigkeit bekanntwerdenden 
persönlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse des 
Mandanten und dritter Personen, die vom Schutzzweck der berufs-
rechtlichen Verschwiegenheitsverpflichtung umfasst sind; 

3. Die Verschwiegenheitspflicht besteht grundsätzlich gegenüber je-
dermann, soweit der Rechtsanwalt nicht ausnahmsweise aufgrund 
Gestattung oder höher rangingen Rechts zur Auskunftserteilung 
berechtigt oder verpflichtet ist.  

4. Die Verschwiegenheitsverpflichtung besteht nicht gegenüber Mit-
arbeitern sowie Personen, die ihrerseits zur Berufsverschwiegen-
heit verpflichtet sind, insbesondere Rechtsanwaltskollegen, die in 
die Bearbeitung des Mandates vom Rechtsanwalt einbezogen 
werden; der Rechtsanwalt hat in dem Fall dafür Sorge zu tragen, 
dass Sie gegenüber dem Mandanten in gleichem oder vergleich-
baren Umfang gesetzlich oder vertraglich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind oder werden. 

5. Für Rechtsanwälte sowie deren Mitarbeiter besteht ein gesetzli-
ches Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber Behörden und Ge-
richten. 

6. Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht besteht auch über die 
Beendigung des Mandatsverhältnisses fort. 

 

gez. Linnemann 

 

Anlagen: Vorschriften zur anwaltlichen Verschwiegenheit 

DIRK LINNEMANN 
RECHTSANWALT  

FACHANWALT FÜR STEUERRECHT 

KONT AKT  

MOBIL   0173 / 24 888 22 
MAIL@KANZLEI–LINNEMANN.DE 
WWW.KANZLEI–LINNEMANN.DE 

 

WIESBADEN (INNENSTADT) 

STEUBENSTR. 9 
65189 WIESBADEN 
T   0611 / 609 777 20 
F   0611 / 609 777 24 

 

FRANKFURT a.M. 
WALTER-KOLB-STR. 5-7 
60594 FRANKFURT 
T   0611 / 609 777 20 
F   0611 / 609 777 24 

 

GUTACH-BLEIBACH 
OTTENSTEG 7 
79261 GUTACH-BLEIBACH 
T   07681 / 49 345 14 
F   07681 / 49 345 12  
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